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Beratung: 
 
1. Änderung der Hauptsatzung 
 
 
Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein versieht 
genehmigungspflichtige Bauleitpläne mit dem Hinweis, dass die 
Bekanntmachungsvorschriften in den Hauptsatzungen missverständlich sind, wenn 
nicht explizit die Bekanntmachungen von Plänen in einer Tageszeitung festgelegt 
wurde. 
 
Daher wird vorsorglich in die Hauptsatzung der Gemeinde Güster aufgenommen, 
dass nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen in der 
Tageszeitung Lübecker Nachrichten bekannt gemacht werden. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeinde Güster beschließt die 1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Güster. 
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